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Schweizer Armee

SCHIESSANZEIGE
Dammastock (Spl Fl)
ersetzt Ausgabe vom 01.09.2017

Es werden folgende Schiessübungen / Sprengungen mit Kampfmunition durchgeführt

Gefährdeter Raum (Stellungsraum -Zielgebiet-gesperrte Strassen)|Tag
l Februar/Mä
lDi20.02.2018

lMi21.02.2018
lDo22.02.2018
lFr23.02.2018

lDi27.02.2018

lMi28.02.2018

l Do 01.03.2018

lFr02.03.2018

l Zeit
rz 2018
09:00-17:00

09:00-17:00
09:00 -17:00
09:00-17:00

09:00-17:00

09:00-17:00

09:00-17:00

09:00-17:00

Schiessort

gemäss Karte

gemäss Karte
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l Besonderes
Das Schiessen wird jeweils von 12:00 -13:00 unterbrochen.

IScheitelhöhe 6500 m.Ü.M.

Bordkanonen der Kampfflugzeuge gegen Luftziele Flieger

WARNUNG
Das Betreten des gefährdeten Gebietes ist lebensgefährlich und daher verboten. Den Weisungen der Absperrposten ist Folge zu leisten.

Während des Srhiessens werden an gut sichtbaren Stellen am Rand des gefährdeten Gebietes sowie in den Waffenstpllungen rot/weisse Fahnen,
rot/weisse Ballons oder (bei Nacht) 3 rote Lampen in Dreiecksform aufgezogen oder aufgestdlt.

Blindgänger
2. Markieren

Wer ein Geschoss oder
Munitionsteile findet, hat den
Fundort gut sichtbar zu
markieren.
Nach Möglichkfil ist der
Bereich um den Blindgänger
abzuspt'rren und UnbetciliRtp
sind fornzuhallen.

l. Nie berühren

Jegliches Berühren oder Ein-
siimmeln von Geschossen
oder Munitionsteilon ist

verboten. Explosive Munitions
rückstände können auch nach
Jahren noch explodieren und
slellpn eine Gefahr dar.

3. Melden

Verdächtige Funde können jederzeit
gemeldet werden über die Nummer 117
(Polizei), die Nummer 033 223 57 27
(Blindgängcrmpldpzpntralp) oder iibpr
die Blindgängei-App, welche mit dem
Suchbegriff «Blindgänger» gr.ilis
heruntorgeladen werden kann.

Die strafrechtliche Ahndung nach Art, 225 oder anderen Bestimmungen des Schweizerischen Strafeesetzbuches blpibt vorbehalten.

4. Allfällige Schadensmfldungc'n Dritter inklusive Drittpersonenschädigungen sind umgehc'nd dt'm Schadenzentrum VBS, Maulbeerstiassc 9, 3008 Bern zu
melden. Holline 0800 11 33 44 oder schriftlich mil dem Formular „Schadenanzeige 33.00] erhältlich untt-T www.schadenzentrumvbs.ch

Für Schaden, die aus Nichlbcfolgen der Weisungen der Absperrorgane und der Scliieii.siinzeigon entstehen können, wird jede Haftung abgelehnt.

Auskunft / Information

|Truppenauskunftsstelle:
[Regionale Auskunftsstelle:

|Ausgabe: 05.01.2018
l Koordinationsabschnitt 31

079 730 33 05
058 48142 42

Informationen im Internet:

http://www.vtg.admm.ch/de/aktuell/mitteilungen/s
chiessanzeigen/3104.010


